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Die Amtszeit der Mitglieder des STB-
Ehrungsausschusses endet an dem 
der Berufung nachfolgenden Landes-
turntag.

8. �Hinweise auf die 
Ehrungsordnung 
des DTB

8.1 �Die Ehrennadel in Bronze mit 
Urkunde 

8.1.1 �Voraussetzungen für die Ver-
leihung:

Sie kann  Personen verliehen werden, 
die langjährig ehrenamtlich und ver-
dienstvoll im Verein oder in Gremien 
des Schwäbischen Turnerbundes oder 
des  Deutschen Turner Bundes tätig 
sind oder waren.

8.1.2 �Antragsberechtigt:
Sind die Vereine, Turngaue und die Or-
gane des STB.
Die Anträge sind unter Verwendung 
des amtlichen Vordrucks mindestens 8 
Wochen vor der geplanten Ehrung beim 
zuständigen Turngau bzw. bei der Ge-
schäftsstelle des STB einzureichen.

8.1.3 �Entscheidungsberechtigt:
Sind die Turngaue bzw. der STB-Eh-
rungsausschuss

8.1.4 �Verleihung:
Die Verleihung erfolgt  im Namen und 
Auftrag des DTB durch die Turngaue  
bzw. den STB 

8.2 �Der Ehrenbrief mit silberner  
Ehrennadel

8.2.1 �Voraussetzungen für die  
Verleihung:

Er kann an Personen verliehen wer-
den, die langjährig ehrenamtlich im Ver-
ein und darüber hinaus tätig sind oder 
waren und sich um die Förderung des 
Deutschen Turnens besondere Ver-
dienste  erworben haben.

8.2.2 �Antragsberechtigt 
Sind die Turngaue und die Organe des 
STB.
Die Anträge sind unter Verwendung des 
amtlichen Vordrucks mindestens 8 Wo-
chen vor der geplanten Ehrung über die 
Geschäftstelle des zuständigen Turn-
gaues bei der Geschäftstelle des STB 
einzureichen.

8.2.3 �Entscheidungsberechtigt:
Ist der STB-Ehrungsausschuss.

8.2.4 �Verleihung:
Die Verleihung erfolgt  im Namen und 

Auftrag des DTB durch den STB. 

8.3 �Vorgesehene  
Ehrungsreihenfolge:

Ehrennadel des STB in Bronze
Ehrennadel des DTB in Bronze
Ehrennadel des STB in Silber
Ehrenbrief des DTB mit silberner  
Ehrennadel
Ehrennadel des STB in Gold
Theodor Georgii Plakette
Ehrenmitgliedschaft des STB

8.4 �Ehrungen für Turngaue, Vereine, 
Turnabteilungen und Mitglieds-
verbände

Für langjähriges Bemühen um die Turn-
bewegung werden folgende Auszeich-
nungen verliehen:

zum 100 jährigen Bestehen: das 
DTB-Schild mit Fahnenband

zum 125 jährigen Bestehen: das 
Walter – Kolb – Schild

zum 150 jährigen Bestehen: das 
Friedrich – Ludwig – Jahn-Schild

zum 175 jährigen Bestehen: die DTB 
– Urkunde

1. �Die verbindlichen schriftlichen oder 
Online-Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Posteingangs be-
rücksichtigt. Dies betrifft auch die 
Aufnahme in etwaige Wartelisten. Ein 
Vertrag kommt erst mit Bestätigung 
des Schwäbischen Turnerbundes / 
des STB-Bildungswerkes/ der Turn-
gaue zustande.

2. �Etwaige Absagen seitens des Teil-
nehmers haben schriftlich zu erfol-
gen (Post, Fax oder E-Mail). Eine 
Abmeldung/Absage bis 31 Tage 
vor Lehrgangsbeginn wird mit EUR 
10,00 berechnet. Eine Abmeldung/
Absage vom 30. Tag bis 1. Tag vor 
Lehrgangsbeginn wird bei eintägigen 
Veranstaltungen mit EUR 15,00, bei 
mehrtägigen Veranstaltungen mit 
EUR 30,00 in Rechnung gestellt. Bei 
Maßnahmen des STB-Bildungswerks 
wird bei Abmeldungen und Absagen 
eine Bearbeitungsgebühr von EUR 
10,00 bis 31 Tage vor Lehrgangsbe-
ginn berechnet. Bei kurzfristigen Ab-

sagen (ab 3 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung) fällt eine Ausfallgebühr 
von EUR 15,00 (8-10 LE), EUR 25,00 
(11-20 LE), EUR 65,00 (21-30 LE), 
EUR 75,00 (31 LE und länger) an. Bei 
Nichterscheinen am Tag des Lehr-
gangs (ohne vorherige Absage) wird 
die volle, reguläre Teilnehmergebühr 
fällig. Krankheitsbedingte (auch durch 
ärztliches Attest bescheinigte) Absa-
gen/Stornierungen entbindet den/die 
Teilnehmer/in nicht von der Beglei-
chung der Stornierungsgebühr. 

3. �Meldetermin für die Teilnahme an 
den Aus- und Fortbildungen/Semi-
naren ist jeweils vier Wochen vor 
Lehrgangsbeginn. Der Schwäbische 
Turnerbund/ die Turngaue behalten 
sich bis zu diesem Zeitpunkt eine Ab-
sage vor, sofern eine Mindestteilneh-
merzahl von 15 Personen nicht er-
reicht wird.

4. �Sollte der Schwäbische Turnerbund/
das STB-Bildungswerk/die Turngaue, 
aus Gründen, die er zu vertreten hat, 

nicht durchführen, so beschränken 
sich die Ansprüche der Teilnehmer – 
außer im Falle von Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit – auf die Rücker-
stattung der Anmeldegebühr. 

5. �Der Schwäbische Turnerbund/das 
STB-Bildungswerk/die Turngaue haf-
ten grundsätzlich nur für Vorsatz und/
oder grobe Fahrlässigkeit. Weitere 
Ansprüche sind ausgeschlossen. 

6. �Mit der Anmeldung erklärt sich der 
Anmeldende entsprechend des Bun-
desdatenschutzgesetzes von 1990 
damit einverstanden, dass seine Da-
ten mittels EDV unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes verarbeitet und 
innerhalb des Schwäbischen Turner-
bundes/des STB-Bildungswerkes/
der Turngaue verwendet werden. 

7. �Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages ungültig sein oder werden, 
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt. Anstel-
le der ungültigen Bestimmungen soll 
die gesetzliche Regelung gelten. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen




